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Nr. 35 Mittwoch, 29. 8. 2018Öffentliche Sitzung des Bezirksausschusses IX 
– Mailing-Feldkirchen

Am Donnerstag, 06.09.2018, findet um 20.00 Uhr eine öffentliche Sitzung 
des Bezirksausschusses IX – Mailing-Feldkirchen statt. Der Veranstaltungs-
ort ist der Lehrsaal der Freiwilligen Feuerwehr Mailing, Am Seitweg 24, 
85055 Ingolstadt. 

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung

3. Genehmigung der Niederschrift vom 24.05.2018

4. Beratung und Beschluss über den Bürgerhaushalt 2019

5.  Wünsche und Anträge der Bezirksausschussmitglieder und der Bür-
gerinnen und Bürger aus dem Stadtbezirk Mailing-Feldkirchen

Bezirksausschussvorsitzender: 
Herr Ralf Schreiber, Hainbuchenstr. 8, 85055 Ingolstadt

Allgemeine Vorschrift Verkehrsgemeinschaft 
Region Ingolstadt 

Aufgrund § 8a (1) PBefG, Art. 7 (1) und 8 (1) BayÖPNVG erlässt der 

Zweckverband Verkehrsgemeinschaft Region Ingolstadt 

als Zusammenschluss der zuständigen Behörden nach VO (EG) Nr. 
1370/2007 nachstehende 

Allgemeine Vorschrift über die Anwendung des Verbundtarifes 
(Höchsttarif) in der Planungsregion 10 – VGI-Tarif 

als Satzung gemäß Art. 17 LKrO und Art. 22 Abs. 2 KommZG 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Diese allgemeine Vorschrift gilt für Linienverkehre nach § 42 PBefG 
und linienähnliche Verkehre gemäß § 42 PBefG LV.m. § 2 Abs. 6 PBefG, 
die keine Linien des Personenfernverkehrs (§ 42a PBefG) sind. Weiterhin 
können in den Städten Eichstätt, Neuburg, Pfaffenhofen und Schroben-
hausen für Fahrgäste, die nicht umsteigen, besondere nur auf diesen Ver-
kehrsmitteln geltende Fahrausweise ausgegeben werden. Diese und die 
ggf. erhobenen Zuschläge zum VGI-Tarif unterliegen nicht dieser allgemei-
nen Vorschrift. 

(2) Die allgemeine Vorschrift gilt für alle Beförderungen, die ihren Aus-
gangs-und Endpunkt im Gebiet der beteiligten zuständigen Behörden ha-
ben. Abweichungen im Einzelfall sind im Tarifzonenplan in der Anlage ge-
kennzeichnet. 

(3) Die allgemeine Vorschrift gilt für alle entgeltlichen Beförderungen der 
einbezogenen Verkehre. Sie gilt nicht für 

a) unentgeltliche Beförderung nach §§ 228ff. 5GB IX, 

b) erhöhtes Beförderungsentgelt nach § 9 der Verordnung über die Allge-
meinen Beförderungs bedingungen für den Straßenbahn-und Obusverkehr 
sowie den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen und 

c) Entgelte für Nebenleistungen wie den Transport von Fahrrädern, Hun-
den, Sperrgepäck, Komfortzuschlag für Haustürbedienung, Entgelt zur Aus-
stellung von Ersatzkarten. 

§ 2 Höchsttarif 

(1) Der anzuwendende Höchsttarif (www.ZV-VGl.de) wird vom Zweckver-
band festgelegt und auf Basis des festgelegten Warenkorbs (siehe Anlage) 
fortgeschrieben. Der Höchsttarif kann vorsehen, dass gesonderte Preis-
stufen nur in einzelnen Verkehrsmitteln gelten. Es handelt sich dabei um 
einen Höchsttarif im Sinne von Art. 3 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007. Der 

Zweckverband führt vor einer strukturellen Tarifänderung eine Anhörung 
unter den anwendenden Verkehrsunternehmen durch. 

(2) Der jeweils gültige Tarif wird im Oberbayerischen Amtsblatt bekannt-
gemacht. 

(3) Die anwendenden Verkehrsunternehmen sind verpflichtet, den Höchst-
tarif den eigenen Anträgen auf Tarifzustimmung (§ 39 PBefG) zu Grunde zu 
legen. Abweichende Tarife dürfen nicht beantragt werden. Dem Zweckver-
band sind entsprechende Anträge oder Anzeigen auf Tarifzustimmung und 
Genehmigungen unverzüglich in Mehrfertigung zuzuleiten. 

§ 3 Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen 

(1) Führt die Anwendung des Höchsttarifs insgesamt zu niedrigeren Erträ-
gen als solchen, die ein Verkehrsunternehmen bei der Anwendung des Re-
ferenztarifes hätte, so wird ihm diese Differenz auf Antrag und Nachweis 
erstattet. Das Nähere regelt Abs. 6. 

(2) Der Nachweis kann auch pauschaliert auf der Basis eines marktgän-
gigen Referenztarifs erfolgen. Hierbei werden folgende Details zu Grunde 
gelegt: 

a) Als Referenztarif gilt der jeweils aktuelle Tarif der Deutschen Bahn AG 
OB Regio/DB Fernverkehr Produktklasse C (2. Klasse) oder ein an dessen 
Stelle tretender Nachfolgetarif. 

b) Bei den Entfernungen gilt die regelmäßig befahrene Entfernung in Stra-
ßenkilometern. Zur Vergleichbarkeit mit dem Bahntarif wird diese mit dem 
Faktor 1,1 multipliziert. 

c) Zur Herstellung der Vergleichbarkeit werden 

- die Tarife Bahnüard 25 als Referenztarif für die Mehrfahrtenkarte sowie 

-  bei Tarifen, soweit diese übertragbar sind und/oder eine Mitnahmerege-
lung beinhalten, die Über tragbarkeit bzw. die Mitnahmeregelung mit je-
weils 5 % des Verkaufspreises bewertet. 

(3) Effekte auf die Ausgleichsleistungen nach § 45a PBefG werden voll be-
rücksichtigt. Dies bedeutet, dass auch ein durch Anwendung des Höchst-
tarifs gewährter Verbundzuschlag anspruchsmindernd zu berücksichtigen 
ist. 

(4) Effekte auf die Erstattung nach §§ 228ff. SGB IX werden vollumfäng-
lich berücksichtigt. 

(5) Die positiven und negativen Effekte werden für das jeweilige Unter-
nehmen über ein Kalenderjahr saldiert und der Saldo im Folgejahr aus-
bezahlt. 

(6) Erfolgt ein individueller Antrag ohne Rückgriff auf die pauschalieren-
den Werte nach Absatz 2, so ist ein nach § 39 PBefG genehmigter und in 
Anwendung befindlicher Tarif nachzuweisen. 

(7) Der Ausgleich erfolgt als nicht steuerpflichtiger Zuschuss in Höhe der 
Differenz zwischen den jeweiligen Nettofahrgeldeinnahmen, da für die Er-
füllung des notwendigen Verkehrs ein geprüfter, die tatsächlichen Kosten 
abbildender Tarif (Referenztarif gemäß Abs. 2 oder Abs, 6) zur Verfügung 
steht und bei unveränderten Kosten ein entsprechender Zuschuss in Höhe 
des Tarifausfalls auf die Kostengeleistet wird (Preis-Kosten-Vergleich). 

Sollte im. Einzelfall eine Umsatzsteuer festgelegt werden, so muss auf An-
trag diese einschließlich etwaiger nicht selbstverschuldeter Säumnis-und 
Verspätungszuschläge zusätzlich erstattet werden. 

(8) Ein Ausgleich für kooperationsbedingte Vertriebskosten erfolgt in der 
Regel nicht. Die An forderungen an Verkaufsgeräte und Sicherheitsmerk-
male der Fahrausweise entsprechen dem branchenüblichen Standard. Ein 
Verkehrsunternehmen kann nachweisen, dass ausschließlich durch die An-
wendung des Höchsttarifs ein Vertriebsmehraufwand entsteht. Ein Aus-
gleich erfolgt, soweit nachgewiesen wird, dass dieser Aufwand mindes-
tens 2 % der Nettofahrgeldumsätze im Jahr beträgt. Hiervon unberührt 
bleibt die Förderung von Erstinvestitionen nach Art. 20 BayÖPNVG und ggf. 
bestehender Investitionsrichtlinie des Zweckverbands. 

§ 4 Verfahren 

(1) Die einbezogenen Linien sind jeweils mit Stichdatum 01.01. sowie bei 
Betriebsaufnahme, tarifrelevanter Betriebsänderung und Betriebseinstel-
lung dem Zweckverband unverzüglich anzuzeigen. 

(2) Die Umsätze sind nach Gattungen und Preisstufen des Höchsttarifs 
im abgelaufenen Jahr sowie andere nach § 3 relevante Beträge der vom 
Zweckverband bestimmten EAV-Stelle bis zum 01.03. mitzuteilen. Erwar-
tet das Verkehrsunternehmen eine Ausgleichsleistung, so ist deren abge-
schätzte Höhe anzugeben. Die Abschätzung kann auch unter Bezugnahme 
auf eine erfolgte Abrechnung erfolgen. Der Zweckverband gewährt in der 
Regel eine Abschlagszahlung in Höhe von 90 % des abgeschätzten Aus-
gleichs für gemeinwirtschaftliche Pflichten in 12 Monatsraten jeweils zum 
30. eines Monats. 

(3) Die Jahresrechnung erfolgt nach Vorlage der Einnahmenaufteilung der 
beauftragten EAV-Stelle zum 31.05. des nachfolgenden Jahres. 

§ 5 Einnahmenaufteilung 

(1) Die vom Zweckverband beauftragte externe EAV-Stelle führt die Ein-
nahmenaufteilung durch. Hierbei werden die Fahrausweise entsprechend 
ihrer Nutzung aufgeteilt. Näheres bestimmt eine Richtlinie des Zweckver-
bandes. 

(2) Die Richtlinie des Zweckverbandes wird jedem interessierten Unter-
nehmen kostenlos zur Ver fügung gestellt. Änderungen dieser Richtlinie 
bedürfen eines Beschlusses des VGI-Rates mit 3/4 Mehrheit seiner stimm-
berechtigten Mitglieder. 
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Kurz-
strecke

Einzelfahrkarte Erwachsene
Einzelfahrkarte Kind *
Tageskarte
Partnertageskarte
6er-Karte
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Fahrerverkauf

Fahrscheinart

nur gültig im Stadtgebiet Ingolstadt (Zonen 100, 199), berechtigt zu Fahrten bis zur 4. Haltestelle nach dem Einstieg, allerdings nicht auf den in den Verbundverkehr integrierten Schienenstrecken          nicht gültig auf den in den Verbundverkehr integrierten Schienenstrecken

nur gültig in den Tarifzonen 100, 199, 210, 211, 220, 230, 240, 255, 266, 277, 288, 299, 330, 341, 342, 430 und 530, allerdings nicht auf den in den Verbundverkehr integrierten Schienenstrecken
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Job-Ticket-Rabattstufe 1: Abnahme 100 bis 1.499 Stück • Job-Ticket-Rabattstufe 2: Abnahme mind. 1.500 Stück        * Bis zum vollendeten 14. Lebensjahr (ab dem 14. Geburtstag ist eine Erwachsenenfahrkarte zu lösen)

Tarifblatt Verkehrsgemeinschaft Region Ingolstadt zum 01. September 2018

§ 6 Verbot der Überkompensation 

(1) Der Zweckverband prüft jährlich, ob die für die einbezogenen Linien 
maßgeblichen Kosten zuzüglich eines angemessenen Gewinns durch die 
maßgeblichen Einnahmen des antragstellenden Verkehrsunternehmens 
überschritten werden (Überkompensation). Für die Prüfung nach Satz 1 
ist die Anlage zur Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentli-
chen Aufträgen vom 21. November 1953 (BAnz. Nr. 244 S. 1), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 70 des Gesetzes vom 8. Dezember 2010 (BGB!. I S. 
1864), anzuwenden. Die Verkehrsunternehmen können nachweisen, dass 
im Einzelfall ein anderer Gewinn nach va (EG) Nr. 1370/2007 angemessen 
ist und keine Überkompensation vorliegt. Das Verkehrsunternehmen legt 
mit der Jahresrechnung eine diesen Vorgaben entsprechende Bescheini-
gung eines Steuerberaters, Buchprüfers oder Wirtschaftsprüfers vor. Die 
Kosten für diese Bescheinigung trägt das Verkehrsunternehmen. Soweit 
auf dieser Grundlage eine Überkompensation festgestellt wird, wird kein 
Ausgleich gewährt. 

(2) Wird eine Überkompensation festgestellt, so sind diese Überkompen-
sationen in angemessenen Raten einschließlich Zinsen gemäß Art. 49a 
BayVwVfG zurück zu gewähren. 

§ 7 Prüfungsrechte, Ausschluss 

(1) Der Zweckverband beauftragt, zwecks Einhaltung des Datenschutzes, 
die externe EAV-Stelle mit der Wahrnehmung seines uneingeschränkten 
Einsichts-und Prüfungsrechts in Bezug auf die vollständige und korrekte 
Meldung der Verkaufsdaten durch die Verkehrsunternehmen an die EAV-
Stelle. Das Einsichts-und Prüfungsrecht ist für einen Zeitraum von 10 Jah-
ren ab dem Zeitpunkt der Gewährung eines Ausgleichs gemäß § 3 zu ge-
währleisten, dafür erforderliche Daten und Unterlagen sind mindestens für 
diese Zeitdauer aufzubewahren. 

(2) Der Zweckverband ist berechtigt, eine Prüfung der EAV-Stelle durch den 
Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband (BKPV) oder einen sonstigen 
geeigneten Dritten durchführen zu lassen. 

(2) Der Zweckverband kann durch eigenes oder beauftragtes Prüfpersonal 
die korrekte Ausgabe und Kontrolle von Fahrausweisen prüfen und bei Be-
anstandungen das Unternehmen abmahnen. Bei nach mindestens zwei-
maliger fruchtloser Abmahnung weiter festgestelltem Verstoß sowie bei 
schwerem einmaligen Verstoß gegen die Pflicht nach Abs. 1 Satz 1 oder 
gegen die Pflicht zur Anwendung des Höchsttarifs kann der Zweckverband 
den vorübergehenden oder dauerhaften Ausschluss vom Vertrieb von Ver-
bundfahrausweisen des betreffenden Unternehmens festsetzen. Hiervon 
bleibt die Verpflichtung zur Anwendung des Höchsttarifs solange unbe-
rührt, bis die Genehmigungsbehörde einer Tarifänderung oder Befreiung 
von der Betriebspflicht zustimmt. 

§ 8 Inkrafttreten, Veröffentlichung, Übergangsvorschriften 

(1) Die Satzungtritt am 01.09.2018 in Kraft. 

(2) Die Satzung wird im Oberbayerischen Amtsblatt veröffentlicht. Ände-
rungen hierzu sowie die Richtlinie der Verbundgesellschaft werden eben-
falls im Oberbayerischen Amtsblatt veröffentlicht. 

(3) Die Verkehrsunternehmen haben ihre Tarife bis spätestens 01.09.2018 
an diese Satzung anzupassen. In besonders gelagerten Ausnahmefällen 
kann der Zweckverband vorübergehende Ausnahmen von der Anwendung 
bewilligen. Ein entsprechender Antrag ist spätestens bis zum Inkrafttreten 
dieser Satzung zu stellen. 

Ingolstadt, 10. Juli 2018  
Zweckverband Verkehrsgemeinschaft Region Ingolstadt (VGI)  

Dr. Christian Lösel 
Oberbürgermeister und Verbandsvorsitzender 

Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 112 R 
„Ringsee - Südlich Grünewaldstraße“ und Änderung 

des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren
Der Stadtrat hat am 28.06.2018 die Entwürfe des Bebauungs- und Grünord-
nungsplanes Nr. 112 R „Ringsee – Südlich Grünewaldstraße“ und der Ände-
rung des Flächennutzungsplanes im Rahmen eines Parallelverfahrens er-
neut mit Begründung und Umweltbericht genehmigt.

Der Bebauungs- und Grünordnungsplan umfasst ganz oder teilweise (*) 
die Grundstücke mit den Flurnummern 141, 142, 142/1*, 143/1*, 145/11 und 
150/48*, der Gemarkung Unsernherrn.

Der Stadtrat hatte am 05.12.2017 die Entwürfe beschlossen. In der Zeit 
vom 01.02.2018 - 05.03.2018 fand die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. 
§ 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB statt. Aufgrund einiger vorgebrachter Ein-
wendungen ergaben sich Planänderungen, welche einen erneuten Be-
schluss der Entwürfe zur Folge hatten sowie eine erneute Auslegung er-
fordern.

Die Entwürfe der Bauleitpläne liegen deshalb erneut mit Begründung und 
Umweltbericht gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom 06.09.2018 – 09.10.2018 
an der Anschlagtafel des Stadtplanungsamtes im 1. Stock des Technischen 
Rathauses, Spitalstr. 3, zur Einsichtnahme und Erörterung für die Allge-
meinheit öffentlich aus und können während der allgemeinen Dienststun-
den eingesehen werden.

Die Unterlagen können auch im Internet unter www.ingolstadt.de/bauleit-
planverfahren eingesehen werden.

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen schriftlich oder zur 
Niederschrift abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen können bei der Beschlussfassung über die Bauleitpläne unberück-
sichtigt bleiben. 

Im Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes ist eine Vereinigung 
im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in 
einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfs-
gesetzes gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetztes mit 
allen Einwendungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen der Auslegungs-
frist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend 
machen können.

Es liegen folgende Arten umweltbezogener Informationen vor:
• Grünordnung
• Ausgleichsflächen / Ausgleichsmaßnahmen
• Landwirtschaftliches Vorbehaltsgebiet
• 2. Grünring / Städtische Grünzüge / Regionaler Grünzug
• Landwirtschaftliche Nutzflächen
• Flächenverbrauch
• Bodendenkmalpflege
• Wasserrecht
• Entwässerung
• Hydrogeologie
• Wasserversorgung
• Stadtreinigung / Abfallwirtschaft
• Grundwasser- und Bodenschutz
• Altlasten
• Abwasserbeseitigung
• Klimaschutz / Klimawandel
• Naturschutz
• Baumschutz
• Lärmschutz
• Immissionen

Daneben können auch alle weiteren bisher im Bauleitplanverfahren vor-
liegenden Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange 
in der obengenannten Auslegungsfrist im Stadtplanungsamt auf Zimmer 
132a während der allgemeinen Dienststunden eingesehen werden.

Für Auskünfte und Erläuterungen stehen Mitarbeiter des Stadtplanungs-
amtes gerne zur Verfügung.

Lageplan zum Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 112 R „Ringsee – 
Südlich Grünewaldstraße“

Lageplan zur Änderung des Flächennutzungsplanes

Ausschreibungen im Offenen Verfahren (EU) 
Die Stadt Ingolstadt, Amt für Brand- und Katastrophenschutz, beabsichtigt 
folgende Leistung nach VgV in Offenem Verfahren zu vergeben: 

1. Berufsfeuerwehr Ingolstadt, Abrollbehälter (AB) Rüst, Nr. 37-002-2018 

Einreichungstermin: 17.09.2018 um 24:00 Uhr, Ausführungsort: Ingolstadt 

2. Berufsfeuerwehr Ingolstadt, Abrollbehälter (AB) GWG, Nr. 37-004-2018

Einreichungstermin: 17.09.2018 um 24:00 Uhr, Ausführungsort: Ingolstadt

3. Berufsfeuerwehr Ingolstadt, Beladung für AB GWG, Nr. 37-006-2018

Einreichungstermin: 17.09.2018 um 24:00 Uhr, Ausführungsort: Ingolstadt

4. Berufsfeuerwehr Ingolstadt, Beladung für AB Rüst, Nr. 37-005-2018

Einreichungstermin: 17.09.2018 um 24:00 Uhr, Ausführungsort: Ingolstadt

Abwicklung der Ausschreibung über die Baureferat, Spitalstr. 3, 
85049 Ingolstadt, Tel. (0841) 305-2446, Fax (0841) 305-2447, 
E-Mail: vergabe@ingolstadt.de

Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplattform 
www.vergabe.bayern.de


